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ÖFFENTLICHE BESCHLUSSVORLAGE
Amt/Eigenbetrieb:
55        Fachbereich Jugend und Soziales

Beteiligt:
OB/B   Büro des Oberbürgermeisters

Betreff:
Bestellung von Ratsmitgliedern für den Integrationsrat

Beratungsfolge:
05.11.2020 Rat der Stadt Hagen

Beschlussfassung:
Rat der Stadt Hagen

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Stadt bestellt die folgenden Ratsfrauen / Ratsherren zu Mitgliedern des 
Integrationsrates der Stadt Hagen:

Ordentliche Mitglieder                                             Stellvertretende Mitglieder

-                                                                               -
-                                                                               -
-                                                                               -
-                                                                               -
-                                                                               -
-                                                                               -
-                                                                               -       
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Begründung

Der Integrationsrat besteht aus 21 Mitgliedern, von denen 14 in Urwahl von der 
ausländischen Bevölkerung der Stadt gewählt werden.

Gem. § 7 Abs. 2 und 3 der Satzung für den Integrationsrat wählt der Rat der Stadt 
Hagen für die Dauer seiner Wahlzeit aus seiner Mitte 7 Mitglieder und deren 
Stellvertreter/innen. Können sich die Ratsmitglieder nicht auf einen einheitlichen 
Wahlvorschlag einigen, findet für die Bestellung der Ratsmitglieder die Regelung in § 
50 Abs. 3 GO NRW entsprechende Anwendung.

Der Rat der Stadt Hagen wird gebeten, die ordentlichen und stellvertretenden 
Mitglieder des Integrationsrates zu wählen.

Inklusion von Menschen mit Behinderung
Belange von Menschen mit Behinderung
x sind nicht betroffen

Auswirkungen auf den Klimaschutz und die Klimafolgenanpassung
x keine Auswirkungen (o)

Finanzielle Auswirkungen
X Es entstehen keine finanziellen und personellen Auswirkungen

 

gez. Erik O. Schulz
Oberbürgermeister

gez. i. V. Christoph Gerbersmann
Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer
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Verfügung / Unterschriften
Veröffentlichung

Ja
Nein, gesperrt bis einschließlich

Oberbürgermeister

Gesehen:

Stadtkämmerer Stadtsyndikus Beigeordnete/r
Die Betriebsleitung

Amt/Eigenbetrieb: Gegenzeichen:
55        Fachbereich Jugend und Soziales
OB/B   Büro des Oberbürgermeisters

Beschlussausfertigungen sind zu übersenden an:
Amt/Eigenbetrieb: Anzahl:


